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MiLoG 2025
Mindestlohn liegt bei 12,82 Euro in der Stunde - Das müssen gemeinnützige Vereine be-
achten
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Seit dem 01.01.2025 liegt der Mindestlohn bei

12,82 Euro in der Stunde. Nehmen Sie die Er-

höhung zum Anlass, um sich mit dem Thema

„Mindestlohn im Verein“ auseinanderzuset-

zen. Denn hier lauern für Verein und Vorstand

durchaus Haftungsrisiken. Im Beitrag zeigen

wir Ihnen, was es zu beachten gilt.

Kein Mindestlohn bei ehrenamtlichen Tätig-

keiten

Vergütungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

sind ausdrücklich von der Anwendung des Mi-

LoG ausgenommen. In § 22 Abs. 3 MiLoG

heißt es: „Von diesem Gesetz nicht geregelt

wird die Vergütung von ehrenamtlich Täti-

gen“. Ehrenamtlich und unentgeltlich im Sinne

des MiLoG sind z. B. Leistungen, die über den

Übungsleiter- bzw. den Ehrenamtsfreibetrag

vergütet werden.

Wichtig Mindestlohnrelevant sind dagegen

Vergütungen für Übungsleiter oder Ehrenamt-

ler, die die Freibeträge des § 3 Nr. 26 EStG

bzw. § 3 Nr. 26a EStG übersteigen.

Beschäftigungsverhältnis versus selbststän-

dige Tätigkeit

Dann liegt nämlich ein Beschäftigungsverhält-

nis vor. Es ist gegeben, wenn der Arbeitneh-

mer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist.

Das ist der Fall, wenn der Beschäftigte in die

Organisation eingegliedert ist und dabei ei-

nem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung

umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers

unterliegt.

Im Gegensatz dazu sind Vergütungen für eine

selbstständige Tätigkeit nicht vom Mindest-

lohn erfasst. Selbstständigkeit ist gekennzeich-

net vom eigenen Unternehmerrisiko, dem

Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte,

der Verfügungsmöglichkeit über die eigene Ar-

beitskraft und die im Wesentlichen frei gestal-

tete Tätigkeit und Arbeitszeit.

Sonstige Einkünfte von Vereinsmitgliedern

Ein Sonderfall der Abgrenzung zum Beschäfti-

gungsverhältnis sind (gering) bezahlte Tätig-

keiten von Vereinsmitgliedern. Es handelt sich

um Mitglieder in Sport- oder Kulturvereinen,

die einerseits aufgrund ihrer mitgliedschafts-

rechtlichen Bindung an den Vereinsangeboten

teilnehmen, andererseits aber in öffentlichen

Auftritten (Wettkämpfe oder Konzerte) des

Vereins auftreten und dafür vom Verein eine

Vergütung erhalten.

Wichtig  Hier ist anhand der tatsächlichen

Verhältnisse zu prüfen, ob eine abhängige Be-

schäftigung vorliegt. Nach dem MiLoG ist

diese Prüfung bei einem Künstler erforderlich,

wenn die Vergütung mehr als 3.000 Euro im
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Jahr (Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG) beträgt.

Dem Sportler steht kein Freibetrag zu. Bei ihm

ist also jede Art von Vergütung, die über Auf-

wendungsersatz hinausgeht, mindestlohnrele-

vant.

Beispiel   Ein Amateursportler übt den Sport

nicht aus wirtschaftlichem Interesse, son-

dern zum Ausgleich vom Berufsleben oder

zur Erholung aus. Nach den Festlegungen

der Träger der gesetzlichen Sozialversiche-

rung wird bei gelegentlichen Geld- und

Sachzuwendungen oder regelmäßigen Ver-

gütungen zur pauschalen Abgeltung von

Aufwendungen des Sportlers bis zu einer

Höhe von 250 Euro monatlich keine sozial-

versicherungsrechtliche Beschäftigung aus-

geübt.

Eine andere Beurteilung ist beim „Vertragsa-

mateur“ geboten. Kennzeichnend für dessen

Tätigkeit ist neben der Vereinsmitgliedschaft

die zusätzliche vertragliche Vereinbarung

über die Erbringung sportlicher Leistungen

gegen Entgelt. Hier liegt regelmäßig eine Be-

schäftigung im Sinne der Sozialversicherung

vor. Der „Vertrags-amateur“ hat Anspruch

auf den Mindestlohn von 12,82 Euro pro

Stunde.

Vorstandstätigkeit

Ein bezahltes Vorstandsmitglied ist regelmäßig

sozialversicherungspflichtig, sofern die Vergü-

tung den Freibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG von

840 Euro im Jahr übersteigt. Bei ihm ist dann

das MiLoG anzuwenden.

Prinzipielle Anwendung des MiLoG im Ehren-

amtsbereich

Ein Arbeitsverhältnis ist unteilbar. Ehrenamt-

lichkeit im Sinne des MiLoG liegt deshalb wie

erwähnt nicht mehr vor, wenn der ehrenamt-

lich Tätige Bezüge oberhalb der Steuerfreibe-

träge (Übungsleiter- oder Ehrenamtsfreibe-

trag) erhält. Dann unterliegt die gesamte Tä-

tigkeit dem MiLoG, wenn insgesamt ein Ar-

beitsverhältnis besteht. Soweit die Vorausset-

zungen der Steuerbefreiungen gegeben sind,

kann von dem Verdienst, der mindestens

12,82 Euro/Stunde betragen muss, die Steuer-

befreiung in Anspruch genommen werden.

Beispiel   Die Monatsabrechnung des

Übungsleiters lautet:

50 Std. x 12,82 Euro 641,00

Euro

Davon abgabenfrei nach § 3

Nr. 26 EStG

250,00

Euro

Grundlage für Mini-Job-Abga-

ben

391,00

Euro

30 % Abgaben pauschal auf

391,00 Euro

117,30

Euro



3 von 4

Regelungen des MiLoG im Einzelnen

Dem MiLoG liegt der allgemeine schuldrechtli-

che Arbeitnehmerbegriff zugrunde (§§ 611 ff

BGB). Der Mindestlohn gilt auch für Teilzeit-

und geringfügig Beschäftigte (Mini-Job). Jeder

Arbeitnehmer hat seit dem 01.01.2025 An-

spruch auf Zahlung eines Entgelts, das mindes-

tens 12,82 Euro je Stunde beträgt (§ 1 MiLoG).

Wie kommen Verstöße ans Licht?

Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns

können aufgedeckt werden

 von der Zollverwaltung (sie prüft, ob der

Mindestlohn eingehalten wird),

 vom Mitarbeiter (er kann jederzeit eine

Lohnzahlung von mindestens 12,82 Euro

pro Stunde einfordern oder Verstöße an-

zeigen).

Aufzeichnungspflichten zum MiloG im Verein

Ihr Verein ist verpflichtet, Beginn, Ende und

Dauer der täglichen Arbeitszeit innerhalb ei-

ner Woche aufzuzeichnen und mindestens

zwei Jahre aufzubewahren (§ 17 MiLoG). Sie

müssen also die Verträge bzw. die Zeiten der

Beschäftigungen gesondert erfassen, soweit

deren Vergütung über den Freibeträgen nach

§ 3 Nr. 26 und 26a EStG liegen. Monats- oder

andere Pauschalen müssen Sie auf einen Stun-

densatz umrechnen. Dieser darf im Ergebnis

nicht weniger als 12,82 Euro pro Stunde betra-

gen.

Beispiel 1   Eine Mitarbeiterin arbeitet zwei

Tage in der Woche für je vier Stunden in der

Geschäftsstelle des Vereins. Zusätzlich erle-

digt sie zuhause die Buchführung des Ver-

eins. Im Durchschnitt benötigt sie dafür fünf

Stunden im Monat. Ihre pauschale Monats-

vergütung beträgt 400 Euro. Der Stunden-

lohn berechnet sich wie folgt:

Geschäftsstelle

Hochrechnung

auf einen Monat

2 Tage x 4

Std. 8 Std. x

13/3 = 34,6

Std.

= 8

Std./W.

= 35

Std./M

Buchführung 5 Std./M.

Summe 40

Std./M.

Monatsverdienst

400 Euro : 40

= 10 Euro

je Std.

Die Mitabeiterin verdient zehn Euro je

Stunde. Der Verein erfüllt das Mindestlohn-

erfordernis nicht.
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Beispiel 2   Ein Trainer hat lt. Vertrag eine

wöchentliche Arbeitszeit von acht Stunden.

Er erhält neben einer Vergütung von 414,21

Euro weitere als Auslagen bezeichnete Be-

träge: 103,50 Euro Entfernungspauschale

für Fahrten zu Training und Heimspielen,

22,50 Euro Reisekostenersatz für Fahrten zu

Auswärtsspielen, 20 Euro Auslagenersatz für

Telefonkosten, insgesamt 400 Euro. Folge:

Der Mindestlohn wird nach arbeitsrechtli-

chen Grundsätzen berechnet. Entfernungs-

pauschale, Reise- und Telefonkosten sind

vertraglich vereinbarter Aufwendungser-

satz. Sie werden nicht auf den Mindestlohn

angerechnet. Mindestlohnrelevant ist nur

die Vergütung für das Training in Höhe von

414,21 Euro. Der Stundenlohn berechnet

sich wie folgt:

Mindestlohn: An-

zahl Std./W. x

12,82

Hochrechnung auf

1 Monat

8 x 12,82 Euro = 102,56

Euro/Woche

102,56 Euro/Woche x

13/3 = 444,42 Euro/M.

Folge: Da die Vergütung nur 414,21 Euro

beträgt, muss sie ab 01.01.2025 um 30,21

Euro monatlich erhöht werden, um das Mi-

LoG zu erfüllen.


